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Liebe Immobilieneigentümerin,

lieber Immobilieneigentümer,

die Scheidung Ihrer Ehe ist leider unausweichlich?

Das kann eine emotional schwierige und kräftezehrende Situation sein – 

vor allem, wenn gemeinsames Eigentum wie eine Immobilie viele Fragen 

aufwirft und Streitpotenzial in sich birgt.

Wir zeigen Ihnen in diesem Ratgeber die Optionen auf, die Sie im Umgang 

mit Ihrer Immobilie haben, und geben Ihnen unser Wissen an die Hand.

Sollten Sie Fragen haben oder unsere Unterstützung wünschen, 

stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Viel Kraft und Erfolg bei der Umsetzung!

Herzlichst

Frank Erlinghagen

Erlinghagen Immobilien



Imm obi l ie in der S ch eidung

3

05
1 - Das Symbol der Familie.

Die Immobilie.

07
2 - Die Optionen einer Scheidungsimmobilie.

Von der Eigentumsübertragung bis zur Schenkung.

13
3 - Die drei häufigsten Fragen leicht erklärt

Hauskredit, Verteilung des Verkaufserlöses und Zeitpunkt.

17
4 -Was vor der Eskalation bewahrt.

Mögliche Wege, um einen Rosenkrieg zu vermeiden.

Inhalt.



· Telefon: 02173 1698398  | E-Mail:  info@erlinghagen-immobilien.de ·

Imm obi l ie in der S ch eidung |  Da s Sy mb ol der Famil ie :  D ie Imm obi l ie .

4





· Telefon: 02173 1698398  | E-Mail:  info@erlinghagen-immobilien.de ·

Imm obi l ie in der S ch eidung |  D ie O pt ion en e in er S ch eidung s imm obi l ie .

6



· Telefon: 02173 1698398  | E-Mail:  info@erlinghagen-immobilien.de ·

Imm obi l ie in der S ch eidung |  D ie O pt ion en e in er S ch eidung s imm obi l ie .

7

2 - Die Optionen einer 
Scheidungsimmobilie.
Gütertrennung ist bei den meisten Ehen 
immer noch ein Fremdwort. Die große 
Mehrheit der Ehepaare hat sich bei der 
Eheschließung für die juristische Form 
der Zugewinngemeinschaft entschieden:

Zusammen erbaut oder renoviert, steckt viel Geld 

im gemeinsamen Haus, und eigentlich soll es weiter-

hin das Zuhause der Kinder sein, am liebsten noch 

das der Enkelkinder. All diese Überlegungen ver-

langen den Eheleuten viel ab.

Ratschlag vom Profi: 
Versuchen Sie eine Einigung 
zu erzielen. Das erspart Ihnen 
Nerven, Streitereien und finan-
zielle Tiefschläge.

Finanziell ist es vor allem dann riskant, wenn 

Ex-Paare sich darüber streiten, wie mit der Immo-

bilie weiter verfahren werden soll. Rechtlich gibt es 

viele Optionen. In der Praxis geht es aber nur dann 

für beide Seiten gut aus, wenn sie sich über die wei-

tere Verwendung des Eigenheims einig sind. Die 

folgenden Möglichkeiten bieten sich Ihnen für Ihre 

Immobilie im Scheidungsfall.

Während der Ehe angeschafftes Eigentum wie Im-

mobilien, Kunstwerke o. Ä., aber auch Schulden 

gehören damit gleichermaßen beiden Partnern. Im 

Falle einer Scheidung werden beide über den so-

genannten Zugewinnausgleich so gestellt, dass für 

keinen ein materieller Nachteil aus den Ehejahren 

entsteht, sprich ein finanzieller Ausgleich zwischen 

den Ehepartnern für während der Ehe erworbene 

Vermögensgüter vorgenommen wird. Selten erfolgt 

diese Güterteilung allerdings nach einer logischen 

Abhandlung; die meisten Güter lassen sich ja 

schlecht einfach in der Mitte durchtrennen. Auch 

emotionale Beweggründe beeinflussen die Ent-

scheidung, was mit gemeinsamen Gütern passieren 

soll, vor allem beim Wohnraum. 
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02.1
Einer bleibt wohnen: 
die Eigentumsübertragung

Diese Abfindung bemisst sich am Marktwert des 

Objekts und an dem beurkundeten Eigentumsan-

teil. Bei dieser Variante sollten Sie aber bedenken, 

dass Sie vorhandene Belastungen ebenfalls über-

nehmen. 

Deshalb muss im Falle eines Kredits unbedingt die 

Bank bei der Eigentumsübertragung beteiligt wer-

den, da nur sie als Kreditgeber den Ehepartner, der 

sein Eigentum an der Immobilie aufgibt, aus seiner 

Mithaftung am Kredit entlassen kann. Dazu ist die 

Bank jedoch nicht verpflichtet – sprechen Sie des-

halb offen und frühzeitig mit Ihrer Bank über Ihr 

Vorhaben.

Ratschlag vom Profi: 
Überlegen Sie frühzeitig, ob einer 
die Immobilie übernehmen möchte. 
Das spart Kosten.

Des Weiteren kommen gegebenenfalls Kosten 

für Nutzungs- und Vorfälligkeitsentschädigungen 

sowie die Grunderwerbsteuer auf Sie zu. Letztere 

beträgt in den meisten Bundesländern etwa 5 bis 

6,5 Prozent des Marktwertes. Hier lohnt es sich, 

über eine Übertragung der Immobilie noch wäh-

rend der Trennung – also bevor die Ehe rechts-

kräftig geschieden ist – nachzudenken. So fällt die 

Grunderwerbsteuer, und damit meist mehrere tau-

send Euro Kosten, weg.
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02.2
Die Kinder übernehmen: 
die Schenkung

Doch auch für diesen Fall gibt es eine Lösung: Sie 

können die Immobilie auf die aus der Ehe hervor-

gegangenen Kinder übertragen.

Falls das Kind noch minderjährig ist, bedarf die 

Übertragung auf das Kind der Zustimmung des Vor-

mundschaftsgerichts.

Ratschlag vom Profi: 
Stellen Sie Ihre eigenen Inte-
ressen zurück und wägen Sie 
ab, ob diese Variante auch 
wirklich die beste für Ihr Kind 
wäre.

Beachten Sie auch: Was gut gemeint ist und Ihrem 

Wunsch entspricht, die Immobilie weiterhin in 

Familienbesitz zu sehen, kann eine Belastung für 

das Kind sein. Für das Haus werden Grundsteuer 

und Unterhaltungskosten anfallen; des Weiteren 

trägt das Kind auch sämtliche Eigentümerpflichten. 

Ebenfalls möglich ist, dass nur einer der Ehepart-

ner seinen Eigentumsanteil dem Kind schenkt; in 

diesem Fall ist – neben der Genehmigung des Vor-

mundschaftsgerichts – die Zustimmung des ande-

ren Ehepartners erforderlich. Eine Schenkung bzw. 

Übertragung an Kinder kann somit nur bei Einigkeit 

beider Elternteile erfolgen.  

02.3
Es wird geteilt: 
die Realteilung

Durch diese Variante wird es Eheleuten erleichtert, 

zum Beispiel das gemeinsame Sorgerecht der Kin-

der umsetzen zu können und die geliebte Immobi-

lie nicht völlig aufgeben zu müssen.

Hierbei wird die Immobilie in zwei komplett ge-

trennte Wohnungen geteilt und jeder Ehepartner 

erhält das Alleineigentum an bestimmten Teilen, 

rechtlich fixiert durch eine notarielle Teilungser-

klärung im Grundbuch. Einfach eine Wand durch 

Wohn- und Schlafzimmer zu ziehen, reicht juris-

tisch gesehen allerdings nicht aus – die Immobilie 

muss entweder bereits aus mehreren Wohneinhei-

ten bestehen oder dafür geeignet sein, in zwei bau-

lich abgeschlossene Wohneinheiten umgebaut zu 

werden. 

Ratschlag vom Profi: 
Nicht jede Immobilie ist für 
die Realteilung geeignet – 
brechen Sie es also nicht 
übers Knie.

Eventuell braucht es für diesen Umbau Gutachter 

und Architekten. Setzen Sie deshalb unbedingt Kos-

ten und Aufwand in Relation zu Immobilientyp und 

Wohnsituation.
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02.4
Wenn keine Lösung 
gefunden wird: 
die Teilungsversteigerung

Für den Fall, dass sich die Fronten total verhärtet 

haben und sich beide Noch-Ehepartner gar nicht 

einig werden, hat der Staat die Teilungsversteige-

rung geschaffen: Auf Antrag beim Amtsgericht wird 

die Immobilie durch das Vollstreckungsgericht 

öffentlich versteigert. Diesen Antrag kann jeder der 

Ehepartner stellen, unabhängig davon, wie groß 

sein Miteigentumsanteil am Haus ist.

Nach Antragstellung schätzt ein Gutachter den 

Wert der Immobilie und berechnet daraus die Un-

tergrenze für ein erstes Gebot. Dieses Einstiegs-

gebot liegt jedoch wahrscheinlich ca. 30 bis 40 

Prozent unter dem Marktwert. Bleiben trotz Ver-

kaufserlös noch Schulden, müssen beide Ehepart-

ner dafür geradestehen und eventuell einen Kredit 

dafür abstottern. Die Wahrscheinlichkeit, zu wenig 

für die Immobilie zu bekommen, ist bei einer Ver-

steigerung also relativ groß. Deshalb gilt diese 

Variante als die schlechteste aller möglichen. 

Gegen den Antrag auf Teilungsversteigerung 

können Sie aber auch – innerhalb von zwei Wochen 

– Einspruch erheben; zum Beispiel, wenn Sie aufzei-

gen können, dass sich bei einer Teilungsversteige-

rung die Lebensverhältnisse der Kinder erheblich 

zum Nachteil verändern würden. Wenn das Gericht 

Ihre Einwände als zulässig erachtet, kann das Ver-

fahren für sechs Monate eingestellt werden.

Sollte es doch zu einer Teilungsversteigerung kom-

men, werden vom erzielten Verkaufserlös zunächst 

die Gerichts- und Sachverständigenkosten begli-

chen. Danach wird der restliche Betrag aufgeteilt. 

Scheitert auch hier eine einvernehmliche Lösung, 

wird die Aufteilung des Betrags ebenfalls gericht-

lich festgelegt. Die Teilungsversteigerung ist wirt-

schaftlich gesehen also mit hohen Einbußen ver-

bunden – und darüber hinaus für alle Beteiligten 

auch mental kräftezehrend.

02.5
Nicht gänzlich weg: 
die Hausvermietung

Diese Lösung bietet sich aus wirtschaftlichen Grün-

den dann an, wenn die Immobilie als Vermögens-

absicherung im Alter weiterhin interessant oder 

ein Verkauf (z. B. aufgrund gefallener Immobilien-

preise) unrentabel erscheint, wenn Schulden blei-

ben würden oder einer allein das Haus nicht halten 

könnte. 

Voraussetzung ist allerdings, dass das geschiedene 

Paar in der Lage ist, gemeinsam Mieter auszusu-

chen, als Vermieter aufzutreten und die damit ver-

bundenen Aufgaben wahrzunehmen. Das betrifft 

zum Beispiel die Organisation von Instandhaltungs-

arbeiten, das Erstellen einer jährlichen Nebenkos-

tenabrechnung oder die Kommunikation mit den 

Mietern.
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Ist die Vermietung Ihre bevorzugte Lösung, unter-

stützt Sie in dieser Situation gerne ein Immobilien-

makler: Er wird bei der Beratung die Interessen 

beider Eheleute berücksichtigen und Ihnen unter 

anderem bei der Auswahl der Mieter helfen.

02.6
Und weg: 
der Hausverkauf

Da nicht mehr zwei Gehälter einen Haushalt finan-

zieren, ist es für einen alleine oft schwierig, die 

anfallenden Kosten für ein ganzes Haus zu stem-

men. Auch räumlich ist ein Haus für einen halbier-

ten Haushalt zu groß; da genügt oft auch weniger 

Wohnraum zu einem günstigeren Preis. 

Viele können sich nach einer Scheidung zudem 

schlichtweg nicht vorstellen, mit dem Ex-Partner 

weiterhin gemeinsam Entscheidungen über eine 

Immobilie hinsichtlich Renovierung, Verwaltung, 

Finanzierung oder Ähnlichem zu treffen. So ist der 

Hausverkauf unausweichlich.

Nach Ende des Trennungsjahres ist jeder Ehepart-

ner sogar dazu berechtigt, den Verkauf des ge-

meinsamen Hauses zu verlangen. Weigert sich der 

andere, besteht die Möglichkeit, die Zustimmung 

einzuklagen.

So weit sollten Sie es nicht kommen lassen. Ver-

suchen Sie, den Verkauf des Hauses gemeinsam 

zu entscheiden und gemeinsam abzuhandeln. Die 

beste Möglichkeit, den Immobilienverkauf nicht 

zum Konfliktherd werden zu lassen, ist, sich einen 

objektiven Experten ins Scheidungsboot zu holen: 

Gehen Sie die Vermittlung Ihrer Immobilie mit 

einem Immobilienmakler an. Wir übernehmen für 

Sie die Ermittlung des Kaufpreises, die Erstellung 

des Exposés mit relevanten Dokumenten und Un-

terlagen und organisieren das „Interessenten-

Management“ von der Besichtigung bis hin zum 

Notartermin. Dadurch können Sie sich auf andere 

Themen konzentrieren, die Sie während Ihrer Schei-

dung durchstehen müssen, und laufen nicht Gefahr, 

das Gefühl zu haben, etwas liefe zu Ihren Unguns-

ten. Mit Erfahrung und Expertise werden wir Ihnen 

ein kompetenter Partner beim Hausverkauf sein.

Ratschlag vom Profi: 

Gehen Sie auf Nummer sicher! 
Lassen Sie sich beim Hausver-
kauf von einem objektiven und 
kompetenten Partner begleiten: 
dem Immobilienmakler.
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3 - 
Die drei 
häufigsten 
Fragen 
leicht 
erklärt.

03.1
Hauskredit und Trennung

Hier gilt: Mit einer Trennung oder Scheidung än-

dert sich nichts an den bestehenden Kreditbestim-

mungen. Für den Hauskredit haftet grundsätzlich 

nur derjenige, der den Vertrag mit der Bank unter-

schrieben hat. Für die Bank ist es dabei unerheb-

lich, ob die Eheleute noch verheiratet oder geschie-

den sind oder ob der Haftende überhaupt noch im 

Haus wohnt.

Wurde der Kreditvertrag nur von einem Ehepartner 

unterschrieben, haftet auch nur dieser weiterhin 

gegenüber der Bank.

Meist sind bei gemeinsamem Eigentum beide Ehe-

partner Kreditnehmer, da die Bank ein Interesse 

daran hat, die Schuld bestmöglich abzusichern. In 

diesem Fall besteht für die Eheleute gegenüber der  

Bank eine Gesamtschuld. Wurde der Kreditvertrag 

von beiden Ehepartnern unterschrieben, haften  

beide. Die Bank kann demnach auch nach Auflösung 

der Ehe von beiden Kreditvertragspartnern Zah-

lungen in voller Ratenhöhe einfordern oder – falls 

der Kredit nicht mehr bedient werden kann – auch 

die Zwangsversteigerung der Immobilie auslösen. 

Sie können aber nach einer Trennung versuchen, 

mit der Bank neue Konditionen auszuhandeln, die 

auf die neue Lebenssituation abgestimmt sind. 

Gleiches gilt auch für die Eintragung im Grundbuch: 

Die Scheidung alleine ändert zunächst nichts an 

den Eigentumsverhältnissen und somit daran, wer 

im Grundbuch steht.

03.2
Verteilung des Verkaufserlöses

Wurde die Immobilie verkauft, wird der Verkaufs- 

erlös unter den Ehepartnern aufgeteilt.

Zunächst werden vom Gesamterlös noch eventu-

elle Immobilienfinanzierungen und Vorfälligkeits-

entschädigungen von Krediten abgezogen. Danach 

wird je nach Höhe des jeweiligen Eigentumsanteils 

am Haus auf die Ehepartner verteilt – und zwar un-

abhängig von Investitionen in die Immobilie, die die 

Eheleute gemacht haben.
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Warten Sie nicht mit dem Verkauf, bis der finan-

zielle Druck zu groß ist: Wird eine Immobilie unter 

Zeitdruck verkauft, ist häufig nicht der anvisierte 

Preis erzielbar – schon gar nicht, wenn die Käufer 

merken, dass es sich um einen Scheidungsfall han-

delt. Dann werden die meisten Käufer versuchen, 

die Notlage der Ex-Partner auszunutzen und den 

Preis so weit wie möglich zu drücken.

03.3
Der Zeitpunkt der 
Veränderung

Für jede der Optionen, was mit der Immobilie im 

Scheidungsfall passieren kann, bieten sich andere 

Zeitpunkte an. 

Wenn Sie die Immobilie an einen Ehepartner oder 

an die Kinder übertragen möchten, ist es aufgrund 

der Grunderwerbsteuer geschickter, dies noch im 

Trennungsjahr durchzuführen. Beim Verkauf des 

gemeinsamen Hauses müssen Sie nicht unbedingt 

warten, bis die Scheidung rechtskräftig ist: Wenn 

Sie sich sicher sind, dass die Lebensgemeinschaft 

definitiv nicht wiederhergestellt und die Scheidung 

durchgeführt werden soll, können Sie den Hausver-

kauf auch schon im Trennungsjahr angehen. Wirt-

schaftlich gesehen kann es sogar sinnvoll sein, die 

Immobilie bereits in der Trennungszeit zu verkau-

fen. So können Sie Bewirtschaftungskosten verrin-

gern oder den Erlös aus dem Hausverkauf für den 

Vermögensausgleich verwenden.  

Auf der sicheren Seite sind Sie auf jeden Fall, wenn 

Sie nach § 1564 BGB rechtskräftig geschieden sind 

und keine Beschwerde gegen den Scheidungs-

beschluss eingelegt worden ist. Nach dem Schei-

dungsbeschluss ist jeder Ehepartner sogar berech-

tigt, den Verkauf der Immobilie zu verlangen und 

die Zustimmung zum Verkauf einzuklagen.
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Ratschlag vom Profi: 
Lassen Sie sich nicht aus der 
Ruhe bringen. Gehen Sie den 
Verkauf an, wenn beide Seiten 
bereit dazu sind und wann 
Sie es für sich am günstigsten 
bzw. besten erachten.
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4 - Was vor der 
Eskalation bewahrt.
Es kann sinnvoll sein, im Voraus die Folgen einer 

etwaigen Scheidung in einem Ehevertrag festzu-

legen. Sich bereits bei der Eheschließung mit dem 

Thema Scheidung zu beschäftigen, müssen Sie 

auch nicht als unromantisch sehen – es bewahrt Sie 

schlichtweg davor, finanzielle und nervliche Ver-

luste durch eine Scheidung zu erleiden.
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Ist es bereits zu spät für einen Ehevertrag, können 

solche Regelungen aber auch noch nach Eheschlie-

ßung getroffen werden: durch eine sogenannte 

Scheidungsvereinbarung. Bei beiden Optionen – 

Ehevertrag oder Scheidungsvereinbarung – können 

so möglichst alle Interessen beider Ehepartner ge-

wahrt werden.

Sollte es für all das zu spät sein und der Rosenkrieg 

bereits begonnen haben, ist es ratsam, sich an eine 

unparteiische Person zu wenden: Immobilienmak-

ler sind in der Lage, die Optionen, die Sie mit Ihrer 

Immobilie haben, objektiv abzuwägen. Wir werden 

Ihnen helfen, für Ihre Immobilie trotz Scheidung 

eine neue Verwendung zu finden.
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Notizen
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JETZT

UNVERBINDLICH

ONLINE
BEWERTEN.

Wissen, woran man ist.

Kennen Sie den Wert 
Ihrer Immobilie?
Bewerten Sie jetzt Ihre Immobilie unverbindlich online unter:

  www.erlinghagen-immobilien.de

Einfach mit der Kamera-App Ihres Smartphones scannen und direkt zur Immobilienbewertung gelangen.
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Frank Erlinghagen
Geschäftsführer
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Sie haben Fragen? 

Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Termin!

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit.

Erlinghagen Immobilien

Alte Schulstr. 30

40789 Monheim am Rhein

Telefon: 02173 1698398

E-Mail: info@erlinghagen-immobilien.de

www.erlinghagen-immobilien.de
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